
Wahlbekanntmachung 
 

Hiermit wird bekannt gemacht, dass  
 

vom 16.06.2026 bis zum 29.06.2026 
 

die Wahlen zum 53. Studierendenparlament und der 
Fachschaftsräte der Universität Siegen stattfinden.  

 
1. Stimmabgabe und Zeitraum 

 
Die Wahlen zum 53. Studierendenparlament und der Fachschaftsräte der Universität Siegen 
finden vom 16.06.2026 bis zum 29.06.2026 ausschließlich als E-Wahl statt.  
Die Stimmabgabe erfolgt über das Portal des Dienstleisters Electric Paper. Zur Verifizierung 
der Identität und damit der Berechtigung zur Nutzung des aktiven Wahlrechts, wird die 
studentische E-Mail-Adresse (g-Nummer + Passwort) genutzt.  
 

2. Ort der Stimmabgabe 
 
Zur Stimmabgabe werden Wahlstände auf mehreren Campus aufgebaut, sowie die 
Räumlichkeit des zentralen Wahlbüros der Universität Siegen am Adolf-Reichwein Campus zur 
Verfügung gestellt.  
Weitere Wahlstände werden vom 22.06. bis zum 26.06. am Campus Unteres Schloss und Paul 
Bonatz geöffnet. An den Campus 

• Emmy-Noether 
• Herrengarten 
• Hölderlin 

werden Aushänge gemacht, welche auf das Wahlportal führen werden.  
 
Ansonsten besteht im gesamten Wahlzeitraum die Möglichkeit über das Wahlportal zu wählen. 
Über den folgenden Link ist es möglich über ein digitales Endgerät an der Wahl teilzunehmen, 
unabhängig vom Standort: https://uni-siegen.gremienwahlen.de/election/200/public/login  
 
 

3. Wahlvorschläge 
 
Wahlvorschläge müssen spätestens bis einschließlich dem 22.05. beim Wahlausschuss über die 
studentische E-Mailadresse eingegangen sein. Der Wahlausschuss ist ausschließlich über die E-
Mailadresse wahlausschuss@asta.uni-siegen.de zu erreichen.  
 
Wahlvorschläge müssen folgende Angaben beinhalten:  
 

• Das Organ für das man kandidieren möchte  
• Den Namen der Wahlliste 
• Vor- und Nachname, bzw. als Substitut für den Vornamen auch den Rufnamen 
• Matrikelnummer 
• Erklärung, dass der*die Student*in mit seiner*ihrer Kandidatur einverstanden ist  



• Im Fall der Wahl für einen FSR, muss auch die Fakultät und die Fachschaft der*des 
Student*in angegeben werden 

 
Jede*r Student*in hat das Recht auf Anfrage den eigens gewählten Vornamen für die 
Kandidatur zu nutzen. Ebenso kann bei mehreren Vornamen angegeben werden, dass nur der 
Rufname genutzt werden soll. Dafür muss lediglich der Wahlausschuss informiert werden. Eine 
formlose E-Mail ist dafür ausreichend.  
 
Erklärungen zum Einverständnis der Kandidatur müssen durch die studentische E-Mailadresse 
erfolgen. Ansonsten ist es dem Wahlausschuss nicht möglich die Kandidatur als verbindlich 
anzusehen. Dies dient der Verifizierung der Person. Wir bitten um Verständnis.  
 
Ergänzend dazu, muss jede Liste beim Wahlausschuss ein Protokoll der Liste per E-Mail 
(wahlausschuss@asta.uni-siegen.de) einreichen, aus welchem hervorgehen muss, wie die 
Listenplatzverteilung beschlossen wurde. Das dient dem Zweck, dass sichergestellt werden 
kann, dass die Listenplatzverteilung der Wille der Liste ist und soll Missverständnisse 
vorbeugen.  
 
Die Wahlvorschläge werden zwischen dem 22.05.2026 und dem 02.06.2026 durch den 
Wahlausschuss hochschulöffentlich bekannt gegeben.  
 

4. Wahlsystem 
 

(1) Studierendenparlament 
 
Für die Wahl des Studierendenparlaments bildet die gesamte Studierendenschaft der 
Universität Siegen einen Wahlkreis.  
 

• Jede*r Wähler*in hat drei Stimmen  
• Die*der Wähler*in kann die Stimmen auf die Kandidat*innen einer oder 

verschiedener Listen oder die Listen selbst verteilen 
• Stimmhäufung ist zulässig 
• Es werden 25 Mandatstragende gewählt 

 
(2) Fachschaftsräte 

Für die Wahlen der Fachschaftsräte bildet jede Fachschaft einen Wahlkreis.  
 

• Jede*r Wähler*in hat eine Stimme 
• Sofern nicht anders geregelt, werden sieben Mandate pro Fachschaft vergeben 
• Wenn eine abweichende Anzahl von Mandatstragenden geregelt ist, so sind die 

Fachschaftsräte in der Pflicht dies dem Wahlausschuss bis spätestens dem 22.05.2026 
zu melden. 

• Eine Liste besteht aus mindestens einer Person. Jede*r Kandidat*in kann nur auf einer 
Liste gleichzeitig sein 

 
5. Wahlrecht  

(1) Studierendenparlament 
• Wahlberechtigt und wählbar sind alle Studierenden der Universität Siegen, die seit 

dem 01.04.2026 immatrikuliert und im Verzeichnis der Wählenden aufgeführt sind.  
• Gast- und Zweithörer*innen sind weder wahlberechtigt noch wählbar.  



• Studierende im Urlaubssemester sind wahlberechtigt und wählbar.  
(2) Fachschaftsräte 

• Wahlberechtigt und wählbar sind alle Studierenden der Universität Siegen, die seit 
dem 01.04.2026 in dem entsprechenden Wahlfachbereich immatrikuliert und im 
Verzeichnis der Wählenden aufgeführt sind 

• Gast- und Zweithörer*innen sind weder wahlberechtigt noch wählbar.  
• Studierende im Urlaubssemester sind wahlberechtigt und wählbar.  

 
 

6. Auslegung des Verzeichnisses der Wahlberechtigten 
 
Das Verzeichnis der Wahlberechtigten wird spätestens am 13.05.2026 im AStA Büro 
hochschulöffentlich und einsehbar während der Öffnungszeiten ausgelegt. Es besteht bis zum 
29.05.2026 die Möglichkeit Einspruch gegen die Richtigkeit des Verzeichnisses einzulegen. 
Einsprüche müssen über die universitäre E-Mail Adresse beim Wahlausschuss eingereicht 
werden. Alle Einsprüche gegen das Verzeichnis der Wahlberechtigten nach Ablauf dieser Frist 
können nicht mehr geltend gemacht werden, auch nicht im Wege der Wahlanfechtung. 
 

7. Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
 
Die Online-Wahl wird durch das Online-Wahlsystem ausgezählt. Der Wahlausschuss nimmt die 
bereitgestellten Ergebnisse hochschulöffentlich entgegen. Mit der Stimmverteilung des 
bereitgestellten Ergebnisses stellt der Wahlausschuss das Wahlergebnis fest. Dieses wird 
anschließend hochschulöffentlich bekannt gemacht. Das Wahlergebnis bleibt bis Ende der 
Einspruchsfrist vorläufig und wird nach Ablauf der Frist endgültig. Das endgültige 
Wahlergebnis wird hochschulöffentlich durch den AStA-Newsletter, den Instagram Account 
des AStAs und des Studierendenparalaments und einem Aushang im AStA Büro bekannt
gemacht.  
 
Bei Rückfragen ist der Wahlausschuss über die angegebene E-Mail-Adresse 
(wahlausschuss@asta.uni-siegen.de) zu erreichen.  
 
Hiermit gilt die Wahl offiziell als bekannt gemacht.  
 
Der Wahlausschuss 
Aljoscha Vollmer – Wahlleiter  
Halil Samet Özalp – Stellvertretender Wahlleiter 
Franzi Abt - Mitglied 
David-Alexander Andrich – Mitglied  
Leon Hu – Mitglied  
Pascal Auer – Mitglied  
Atakan Aydogan – Mitglied  


